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110. Kaiser-Gießler, Katja, Kohlhäuser Straße 31, 61200 Wölfersheim 
(18.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Lärm, Verkehr, Landschaftsbild, Lichtverschmutzung, Kommuni-
kation, Arbeitsplätze, Wasserwirtschaft, Standortwahl - wurden bereits in der Musterein-
wendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. Die Abwägung 
und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-
Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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111. Kaps, Renate, Eckenheimer Landstraße 289, 60320 Frankfurt (25.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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112. Käs, Michael, Licher Straße 45, 61200 Wölfersheim (15.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1 u. 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
Parallel zum Bauleitplanverfahren wurde neben der Verkehrsuntersuchung auch eine Stra-
ßenplanung durchgeführt und die Ergebnisse mit HessenMobil bzw. dem Wetteraukreis 
abgestimmt. Im Ergebnis ist die verkehrliche Anbindung gegenwärtig wie folgt geplant: 

 Eine zusätzliche Fahrspur entlang der Kreisstraße 181 und der Bundesstraße B 455 
bis zum Anschluss an die vorhandene Rechtsabbiegespur zur A 45, 

 Ausbau des Knotenpunkts B 455 / Kreisstraße K 181 einschl. Lichtsignalanlage 
 LKW- Zu- und Abfahrt REWE / Kreisstraße 181 
 PKW-Zu- und Abfahrt REWE / Kreisstraße 181 
 Signalisierung der Auf- und Abfahrtsrampen im Zuge der BAB 45 AS Wölfersheim 
 Koordination der drei geplanten Signalanlagen 

 
Von Seiten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und dem Wetteraukreis wurden zu dem 
Aufstellungsverfahren keine Hinweise gegeben, die der Planung entgegenstehen. Hessen 
Mobil macht jedoch deutlich, dass mit Inbetriebnahme der baulichen Anlagen alle erschlie-
ßungsbedingten Aus-/Umbaumaßnahmen baulich umgesetzt und für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben sein müssen. Diese Auflagen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan) dargelegt (vgl. u.a. Begründung Ziffern 1.5.3 und 4.3) 
 
Angemerkt sei, dass für beide Standorte Nachnutzungskonzepte vorliegen.  
 
Im Ergebnis stellen die o.a. Verkehrsertüchtigungsmaßnahmen die Leistungsfähigkeit der 
öffentlichen Verkehrsanlagen sicher. Gerade auch mit den neu zu errichtenden insgesamt 3 
koordinierten Lichtsignalanlagen wird die Leichtigkeit des Verkehrsflusses auf der B455 
sichergestellt, so dass eine Umfahrung über Wohnbach oder Echzell keinerlei Vorteile 
bringt. Im Übrigen wird die beschriebene Umfahrung über Echzell bereits heute von einzel-
nen Verkehrsteilnehmern aus dem Kreis Vogelsberg favorisiert, was auch künftig für Einzel-
ne nicht unterbunden werden kann. 
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Das Lager Rosbach wird von Penny weitergenutzt. Es werden sich aber aus der Nachnut-
zung keinerlei Querverkehre zum Standort Hungen ergeben. Vielmehr wird der Penny Ver-
kehr Rosbach (Anlieferungs- und Auslieferungsverkehre) über die A5 abgeleitet. Das Lager 
Hungen wird künftig nur noch für Saisonartikel und als Retourenlager benötigt. Querverkeh-
re zum Lager Wölfersheim ergeben sich nur in geringem Maße.  
 
 
Zu 3. und 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass die innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
zur Verfügung stehenden Flächen bereits Erweiterungsoptionen beinhalten.  
 
Was die angesprochenen ergänzenden Nutzungen anbetrifft, so sind sie nicht Gegenstand 
dieses Bebauungsplans. Sollte sich tatsächlich ein entsprechender Bedarf herauskristallisie-
ren, bedarf es zur Umsetzung eines eigenen Bebauungsplanverfahrens einschließlich der 
nach dem Baugesetzbuch erforderlichen Beteiligung der Öffentlichkeit.  
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113. Keller, Benjamin, Am Kloster 1, 63683 Ortenberg (10.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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114. Kerber, Stefanie, Bahnhofstraße 6, 61209 Echzell (16.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Prognosehorizont berücksichtigt das erwartete Verkehrsaufkommen zum Zeitpunkt des 
Endausbaus des Logistikzentrums. Darin enthalten sind bereits enthaltene Erweiterungs-
bauten, die auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich sind. In 
den ersten Betriebsjahren werden die prognostizierten Verkehrszahlen nicht erreicht.  
Gegenstand der Verkehrsuntersuchung ist, dass die Knotenpunkte BAB/A5 Wölfersheim 
sowie der Knotenpunkt K181/B455 jeweils eine Lichtsignalanlage erhalten, die koordiniert 
geschaltet ist, wodurch sichergestellt ist, dass die Leichtigkeit des Verkehrsablaufs gesi-
chert ist. Ein alternativer Kreisverkehr würde dies nicht sicherstellen.  
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Annahme ist nicht zutreffend, es wurde auch die Anlage eines Kreisverkehrs geprüft.  
Ein möglicher Kreisverkehrsplatz an der Einmündung B 455 / K 181 würde das Einver-
ständnis des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erfordern und eine 
Koordination des Streckenzuges B 455 erschweren. Weitere Schwierigkeiten liegen in der 
baulichen Umsetzung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der bestehenden Verkehrsfüh-
rung. In der weiteren Planung wurde daher der Umbau des bestehenden Knotens mit Licht-
signalanlage berücksichtigt. (vgl. Begründung Ziffer 4.3) 
 
Die Straßenplanung ist ebenso wie die Abstimmung mit der Straßenbaubehörde weitge-
hend abgeschlossen. Die Ergebnisse haben bereits Eingang in den Bebauungsplan-Entwurf 
gefunden 
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115. Kestler, Andre, Kirchengasse 9, 61200 Wölfersheim (15.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Lage des Logistikzentrums inmitten der Ackerflur weitab der Ortslagen lässt eine Ver-
änderung der kleinklimatischen Bedingungen für die Anwohner nicht erwarten. 
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116. Klett, Alfred, Landwehrweg 88, 60599 Frankfurt (18.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der genannten Belang - Trinkwasser - wurde bereits in der Mustereinwendung des BUND, 
der sich der Stellungnehmer anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der 
vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnom-
men werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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117. Kling, Eva, Julius-Simon-Straße 2, 61209 Echzell (30.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
Parallel zum Bauleitplanverfahren wurde neben der Verkehrsuntersuchung auch eine Stra-
ßenplanung durchgeführt und die Ergebnisse mit HessenMobil bzw. dem Wetteraukreis 
abgestimmt. Im Ergebnis ist die verkehrliche Anbindung gegenwärtig wie folgt geplant: 

 Eine zusätzliche Fahrspur entlang der Kreisstraße 181 und der Bundesstraße B 455 
bis zum Anschluss an die vorhandene Rechtsabbiegespur zur A 45, 

 Ausbau des Knotenpunkts B 455 / Kreisstraße K 181 einschl. Lichtsignalanlage 
 LKW- Zu- und Abfahrt REWE / Kreisstraße 181 
 PKW-Zu- und Abfahrt REWE / Kreisstraße 181 
 Signalisierung der Auf- und Abfahrtsrampen im Zuge der BAB 45 AS Wölfersheim 
 Koordination der drei geplanten Signalanlagen 

 
Von Seiten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und dem Wetteraukreis wurden zu dem 
Aufstellungsverfahren keine Hinweise gegeben, die der Planung entgegenstehen. Hessen 
Mobil macht jedoch deutlich, dass mit Inbetriebnahme der baulichen Anlagen alle erschlie-
ßungsbedingten Aus-/Umbaumaßnahmen baulich umgesetzt und für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben sein müssen. Diese Auflagen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan) dargelegt (vgl. u.a. Begründung Ziffern 1.5.3 und 4.3) 
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118. Kling, Uwe, Julius-Simon-Straße 2, 61209 Echzell (20.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Seit 2005 erhebt der Bund eine Lkw-Maut auf Autobahnen. Seit Einführung der Lkw-Maut 
auf allen Bundesstraßen seit 2018 werden von der Logistikbranche im Hinblick auf Fahrzei-
ten und Zielorientierung wieder vermehrt Autobahnen genutzt. 
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119. Koch, Anke, Am Heiligenstock 3, 61200 Wölfersheim (20.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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120. Koch, Nicola, Am Heiligenstock 3, 61200 Wölfersheim (20.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Landschaftsbild, Umwelt, Lärm, Ressourcenverbrauch und Boden 
- wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin an-
schließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann 
der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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121. Koehler, Hermann, Marienstraße 13, 63694 Limeshain (25.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bei sämtlichen Verfahren wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die Öffentlich-
keit beteiligt. Im hiermit vorliegenden Bauleitplanverfahren wurden neben der frühzeitigen 
und der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung sogar noch eine Bürgerinformationsveranstal-
tung und eine 3. Offenlage durchgeführt im Rahmen derer ergänzende sich auch aus den 
Stellungnahmen ergebende Informationen offen gelegt wurden. Die Möglichkeit sich einzu-
bringen war insofern groß und wurde auch genutzt, wie die Zahlen der vorgetragenen Stel-
lungnahmen veranschaulichen. Angemerkt sei zudem, dass es sich hier um keine Industrie-
anlage handelt und das auch für den Bau eines Logistikzentrums eine Baugenehmigung 
erforderlich ist. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
REWE versichert, dass alle Logistik-Mitarbeiter aus Rosbach und Hungen übernommen 
werden. Unabhängig davon wird von dem Versuch, eine Planung mit dem Argument Ar-
beitsplätze „politisch gleitfähig“ zu machen, abgesehen. Zwar handelt es sich hierbei zwei-
felsohne um ein gewichtiges Argument, aber keineswegs um das einzige, das für diese 
Planung an dem vorgesehenen Standort spricht. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führt sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten können.  
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen wesentlichen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit. 
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122. Köhler, Ella, Münzenberger, 61200 Wölfersheim (20.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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123. Kölle, Ulrich, Weidengasse 11, 61209 Echzell (24.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorhaben entspricht den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen, die der grund-
sätzlichen Möglichkeit der Zielabweichung unterliegen. Das vom Regierungspräsidium 
Darmstadt durchgeführte Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen wurde 
mit Bescheid vom 26.10.2017 zugelassen. Die 2. Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans wurde von der Verbandskammerversammlung am 10.04.2019 beschlossen. 
Damit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Angemerkt sei, 
dass das Planziel des Bebauungsplans die Ausweisung eines Gewerbegebiets i.S. § 8 
Baunutzungsverordnung ist.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange - Verbrauch wertvollen Ackerlandes und Standortwahl sowie Land-
schaftsbild -wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich die Stellungneh-
merin anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente 
kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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124. König, Dagmar, Am Nordring 6A, 61209 Echzell (15.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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125. Kring, Wolfgang, Buchenweg 3, 61200 Wölfersheim (30.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Logistikzentrum als nachgewiesen zu be-
trachten. Gegenüber mehreren in der Fläche verteilten kleineren Einheiten ist zudem von 
einer Optimierung vor allem des Verkehrsflächenanteils auszugehen, sodass das Vorhaben 
– unter der erfüllbaren Voraussetzung, dass die bisherigen, in Wölfersheim zu konzentrie-
renden Standorte einer sinnvollen Nachfolgenutzung zugeführt werden – vertretbar ist. 
 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Standort Wölfersheim ist notwendig um auch weiterhin die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung nach § 1, Abs. 6 Nr. 8a zu gewährleisten, da die Standorte Rosbach 
und Hungen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und eine zukünftige Versorgung gefährdet 
wäre. 
 
Die Ziele des Bodenschutzes und der Ernährungssicherheit sind als öffentliche Belange bei 
der Beurteilung des Vorhabens einzustellen, sind aber gegenüber den privaten nicht vor-
rangig. Das BauGB schreibt eine gerechte Abwägung aller maßgeblichen öffentlichen und 
privaten Belange vor. Arbeitsplätze und kommunale Steuereinnahmen sind im Übrigen 
öffentliche Belange von hohem Rang. 
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4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Neben den betriebswirtschaftli-
chen Aspekten war auch, aufgrund der zu erwartenden Verkehrsströme, die unmittelbare 
Nähe zur Autobahn von großer Bedeutung. Die Distributionslogistik (u.a. Anlieferung von 
REWE-Märkten) kann nicht mittels einer Schienenanbindung erfolgen. 
 
 
Zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Auf allen Ebenen ist die Erarbeitung tragfähiger Konzepte notwendig, die eine Anpassung 
an den Klimawandel beinhalten. Diese können jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden 
Aufstellungsverfahrens erstellt werden. 
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vgl. Ausführungen zu 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Dachbegrünung ist zulässig, wird im Bebauungsplan aber nicht zwingend vorgeschrie-
ben, da ihr hauptsächlicher Effekt, die Abpufferung von Niederschlagswasser, auch durch 
die Zwischenspeicherung in Zisternen und den gedrosselten Abfluss aus dem Gebiet er-
reichbar ist. Beides wird Bestandteil der wasserrechtlichen Einleiteerlaubnis. 
Mit dem Begriff „Eidechsenschutzgebiet“ sind die geplanten Maßnahmen zur Schaffung von 
Magerhabitaten im Bereich der Eingrünung gemeint. 
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Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Lage des Logistikzentrums inmitten der Ackerflur weitab der Ortslagen lässt eine Ver-
änderung der kleinklimatischen Bedingungen für die Anwohner nicht erwarten. Die Verduns-
tung des Niederschlagswassers wird über die Dachflächen bei der Mehrzahl der Regener-
eignisse auch künftig möglich sein. 
 
 
 
 
 
Zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bei sämtlichen Verfahren wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die Öffentlich-
keit beteiligt. Im hiermit vorliegenden Bauleitplanverfahren wurden neben der frühzeitigen 
und der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung sogar noch eine Bürgerinformationsveranstal-
tung und eine 3. Offenlage durchgeführt im Rahmen derer ergänzende sich auch aus den 
Stellung-nahmen ergebende Informationen offen gelegt wurden. Die Möglichkeit sich einzu-
bringen war insofern groß und wurde auch genutzt, wie die Zahlen der vorgetragenen Stel-
lungnahmen veranschaulichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
der politischen Entscheidung und steht der rechtlichen Klärung offen. Ein Verstoß gegen die 
Verfassung ist damit nicht verbunden. 
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Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Vgl. Ausführungen zu 4. 
 
Der angenommene Zusammenhang des Vorhabens mit dem Klimawandel wird nicht 
schlüssig dargelegt. Sofern er sich auf den Verlust des Bodens bezieht, ist festzustellen, 
dass die Probleme, die mit der fortschreitenden Bodenversiegelung einhergehen, bekannt 
sind, aber nicht auf Ebene einer Kommune gelöst werden können, da diese in Konkurrenz 
mit anderen Gemeinden und Regionen steht. Eine drastische Einschränkung der Versiege-
lung (d. h. einer Bebauung) hätte erhebliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und den 
Lebensstandard bis hin zur Frage der Finanzierbarkeit sozialstaatlicher Errungenschaften. 
Diese Folgen sind bei der Frage einer Einschränkung der Bodenversiegelung (konsequent 
wäre eine Netto-0-Versiegelung) zu beachten. Auf Ebene der kommunalen Bauleitplanung 
ist diese gesamtpolitische Frage jedenfalls nicht zu beantworten. 
Bezüglich der Fahrbewegungen ist zu beachten, dass schon heute Verteilbewegungen 
durch LKW-Fahrten des künftigen Betreibers in der Region stattfinden, die durch das Lo-
gistikzentrum künftig optimiert werden sollen, sind diese bereits bestehenden Vorbelastun-
gen in Rechnung zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nutzungsdauer der geplanten Anlagen sowie eine mögliche weitere Verwendung ist 
nicht Gegenstand des Aufstellungsverfahrens. Die städtebaulichen Gebote der §§ 175-179 
des Baugesetzbuches bieten der Kommune Handlungsmöglichkeiten zu den Themen Mo-
dernisierung, Instandsetzung, Rückbau, Entsiegelung. Diese Aspekte sind nicht im vorlie-
genden Aufstellungsverfahren zu behandeln. Sie können zu gegebener Zeit zwischen der 
Kommune und REWE verhandelt werden. 
 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. § 3(2) BauGB 

 

342 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vgl. Ausführungen zu 1. 
 
 
 
 
Zu 13.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Vorhaben entspricht den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen, die der grund-
sätzlichen Möglichkeit der Zielabweichung unterliegen. Das vom Regierungspräsidium 
Darmstadt durchgeführte Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen wurde 
mit Bescheid vom 26.10.2017 zugelassen. Die 2. Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans wurde von der Verbandskammerversammlung am 10.04.2019 beschlossen. 
Damit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Eine Neubewertung auf Ebene des Regionalplans und des Flächennutzungsplans steht der 
Gemeinde Wölfersheim demgemäß nicht zu. Auf der Ebene des Bebauungsplans hat die 
Gemeinde Wölfersheim das Prinzip der Nachhaltigkeit naturgemäß zu beachten, was auch 
erfolgt. Die überörtliche Alternativenprüfung jedoch hat auf den übergeordneten Planungs-
ebenen stattgefunden.Hier kann nur nachrichtlich mitgeteilt werden, dass das Vorhaben von 
REWE relativ standortgebunden dadurch ist, dass ein vorhandenens Filialnetz versorgt 
werden muss. Dies engt den Suchradius bereits erheblich ein. Bezogen auf die Bebau-
ungsplanebene lässt sich für das Gemeindegebiet Wölfersheim jedenfalls ein besser geeig-
neter Standort ausschließen, da nur am gewählten Standort der Flächenbedarf ohne ver-
mehrte Ortsdurchfahrten gedeckt werden kann. Versiegelte Alternativflächen standen im 
erforderlichen Umfang auf dem Gemeindegebiet nicht zur Verfügung. Alle anderen Flächen 
im Gemeindegebiet hätten ebenfalls landwirtschaftliche Vorrangflächen betroffen, hätten 
aber wesentlich ungünstigere Verkehre induziert. 
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14. 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
außerhalb der Bauleitplanung der politischen Entscheidung. Im Rahmen der Bauleitplanung 
hingegen ist die Frage nach dem Vorrang Teil der Abwägung und steht der rechtlichen 
Klärung offen. Ein Verstoß gegen die Verfassung ist damit nicht verbunden. 
 
 
Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Hinsichtlich der Gießener Konversionsfläche war diese Gegenstand der Alternativenprüfung 
auf Zielabweichungsebene und Ebene der Änderung des RegFNP. Die Stadt Gießen hatte 
die Ansiedlung aufgrund erwarteter Widerstände der Umweltverbände und nachrangig we-
gen der erforderlichen Höhe des Gebäudes abgelehnt. Danach schied diese Fläche als 
Alternative aus. Nur nachrichtlich wird mitgeteilt, dass der Standort Gießen zwischenzeitlich 
anderweitig vergeben wurde. 
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16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 16: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bereits Anfang 2016 begann die REWE Group mit der Suche nach potentiellen Gewerbeflä-
chen in einem Umkreis von ca. 50 bis 60 km rund um Frankfurt. Mit der Identifizierung ge-
eigneter Grundstücke wurde die externe Firma Imtargis beauftragt, die neun Flächen indivi-
duell auf deren Eignung prüfte. Mehrere davon (z. B. Großen Buseck, Gewerbegebiet Ost, 
Fernwald, An der A5, Butzbach, Magnapark, Friedberg, Ray Barracks) schieden bereits im 
Vorfeld aufgrund mangelnder Grundstücksgröße aus. 
Die Ansiedelungsmöglichkeiten an den drei verbliebenen Standorten Hungen, Gießen, 
Wölfersheim wurden parallel intensiv geprüft, wobei der Standort in Wölfersheim nach Ab-
sage der Stadt Gießen als einziger alle Anforderungen –Lage: zentral im Liefergebiet, Mit-
arbeiterbindung: Nähe zum Altstandort, Grundstücksgröße: > = 300.000 m², ebenerdig, 
Erschließung: BAB-Anschluss, Parkplätze: > 600 PKW- und > 200 LKW-Stellplätze- nahezu 
vollständig erfüllte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Vgl. Ausführungen zu Ziffer 13. 
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Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Derartige Aussagen unterliegen dem Steuergeheimnis. 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim vertritt die Auffassung, dass der vorliegende Bebauungsplan 
die öffentlichen und privaten Belange sachgerecht untereinander und gegeneinander abge-
wogen, die interkommunale Abstimmung stattgefunden hat, mit dem Ergebnis, dass die 
geschützten Belange der Gemeinde Echzell gewahrt bleiben und auch im Übrigen die pla-
nungsrechtlichen Anforderungen eingehalten hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führt sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten können. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach und Hungen übernommen werden. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. Was das Thema Datenschutz 
anbetrifft, so muss dieser den entsprechenden Vorgaben insb. der Datenschutzgrundver-
ordnung entsprechen. 
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Zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Vgl. die vorgenannten Ausführungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 21.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
und eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
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Von Seiten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und dem Wetteraukreis wurden zu dem 
Aufstellungsverfahren keine Hinweise gegeben, die der Planung entgegenstehen. Hessen 
Mobil macht jedoch deutlich, dass mit Inbetriebnahme der baulichen Anlagen alle erschlie-
ßungsbedingten Aus-/Umbaumaßnahmen baulich umgesetzt und für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben sein müssen. Diese Auflagen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan) dargelegt. 
 
Ein möglicher Kreisverkehrsplatz an der Einmündung B 455 / K 181 würde das Einver-
ständnis des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erfordern und eine 
Koordination des Streckenzuges B 455 erschweren. Weitere Schwierigkeiten liegen in der 
baulichen Umsetzung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der bestehenden Verkehrsfüh-
rung. In der weiteren Planung wurde daher der Umbau des bestehenden Knotens mit Licht-
signalanlage berücksichtigt. (vgl. Begründung Ziffer 4.3) 
 
 
Zu 22.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Um dem Klimawandel wirksam entgegenzutreten, bedarf es vor allem eine Reduzierung der 
CO2-Emissionen durch Verkehr und Kraftwerke. Ein Verzicht auf Baumaßnahmen welcher 
Art auch immer ist hier in seiner Wirkung nachrangig. Ziel des Vorhabenträges ist im Übri-
gen eine Optimierung der Logistik und damit auch eine Einsparung bei den Emissionen 
durch den LKW-Verkehr. 
Der behauptete Effekt durch die Bebauung steht in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen 
Einflussgrößen auf die Erderwärmung, nämlich die Zunahme klimawirksamer Gase in der 
Atmosphäre. „Kühleffekte“ durch die Verdunstung von Bodenoberflächen wirken sich nur 
lokal aus und betreffen alle Arten von Oberflächen, auch Dächer und Hofflächen. 
Es ist im Übrigen nicht Aufgabe der Bauleitplanung, künftige CO2-Emissionen durch Bauge-
biete zu ermitteln. 
 
Betont sei, dass erhebliche Teile des Plangebiets Verfüllungen des früheren Braunkohleab-
baus betreffen, die pedologisch eindeutig geringwertiger sind als rezente Parabraunerden 
oder Tschernoseme, weshalb eine für die Wetterau letztlich durchschnittliche spezifische 
Eingriffserheblichkeit gegeben ist. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
Der Untergrund ist wegen des Lösslehms im Übrigen nur schlecht durchsickerbar und so 
tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers auszuschließen ist. 
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23. 
 
 
 
 
 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 23.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Niederschlagswasser wird auf dem Gelände des Logistikzentrums zwischengespei-
chert und gedrosselt an den Waschbach abgeführt. Das entsprechende Konzept wird im 
Umweltbericht erläutert und ist Grundlage der amtlichen Einleiterlaubnis. 
 
 
 
Zu 24.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Problem, das mit der fortschreitenden Bodenversiegelung einhergeht, ist bekannt, kann 
aber nicht auf Ebene einer Kommune gelöst werden, da diese in Konkurrenz mit anderen 
Gemeinden und Regionen steht. Eine drastische Einschränkung des Flächenverbrauchs 
hätte erhebliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und den Lebensstandard bis hin zur 
Frage der Finanzierbarkeit sozialstaatlicher Errungenschaften. Auch die Forderung nach 
einer 1:1-Entsiegelung ist unter den gegebenen Bedingungen unrealistisch, da wirtschaftlich 
nicht zu leisten. Da es hierzu keine bundes- oder landesrechtlichen Regelungen gibt, würde 
sie letztlich nur die Konkurrenzfähigkeit der Kommune im regionalen Wettbewerb gefährden. 
Auf Ebene der kommunalen Bauleitplanung ist die gesamtpolitische Frage des Flächenver-
brauchs letztlich nicht zu beantworten. 
 
Zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Konzepte für eine Stärkung des Biolandbaus und regionaler Erzeugnisse sind begrüßens-
wert. Es darf dabei nicht verkannt werden, dass die Situation im Lebensmittel-Einzelhandel 
vor allem eine Reaktion des Marktes auf die Konsumgewohnheiten der Menschen ist. Es ist 
nur folgerichtig, dass dies Auswirkungen auch auf den regionalen Logistikbetrieb haben 
muss. 
 
 
 
Zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Größe der Baumaßnahme ist nicht ausschlaggebend für das sich daraus ergebende 
Gefahrenpotenzial. Bauordnungsrechtlich wird es erforderlich, entsprechend große Gebäu-
de in zahlreiche Brandabschnitte aufzuteilen. Daraus ergibt sich auch im Brandfall kein 
Erfordernis für die Aufrüstung der örtlichen Feuerwehr, da aufgrund der bautechnischen 
Forderungen ein Brandereignis auf den Brandabschnitt begrenzt ist, der hinsichtlich seiner 
Größe nicht anders zu sehen ist als jedes andere Brandereignis. Darüber hinaus sind so-
wohl für den Grundschutz (Löschwasserbevorratung) sowie den Objektschutz (Sprinklerung) 
erhebliche Maßnahmen auf dem Grundstück vorzusehen, die auch bauordnungsrechtlich 
gefordert werden. 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 27.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vgl. die vorgenannten Ausführungen, insb. Zu Ziffer 19. 
 
 
 
 
 
 
Zu 28.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vgl. die vorgenannten Ausführungen, insb. Zu Ziffer 19. 
 
 
 
 
 
 
Zu xx.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
der politischen Entscheidung und steht der rechtlichen Klärung offen. Ein Verstoß gegen die 
Verfassung ist damit nicht verbunden. 
 
 
 
 
Zu 30.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Unter Verweis auf die vorhergehenden Ausführungensei noch einmal betont, dass einer 
Kommune nur der formale Rechtsrahmen für ihre städtebauliche Entwicklung zur Verfügung 
steht. Übergeordnete Ziele und Forderungen bedürfen übergeordneter Entscheidungen, die 
dann den Kommunen in Form eines neuen, einheitlichen Rechtsrahmens auferlegt werden. 
Diese übergeordneten Entscheidungen sind auf Regionalplan- und Flächennutzungsplane-
bene gefallen. Für die örtliche Ebene der Bauleitplanung wurde mit der Standortwahl der 
Nachhaltigkeitsgrundsatz der HV beachtet. 
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Zu 31.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Vgl. die vorgenannten Ausführungen, insb. Zu Ziffer 19. 
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126. Lauckhardt, Dieter, Am Dachpfad 19E, 61209 Echzell (28.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Arbeitsplätze, Verkehr, Lichtverschmutzung - wurden bereits in 
der Mustereinwendung des BUND, der sich der Stellungnehmer anschließt, aufgeführt. Die 
Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der 
BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. § 3(2) BauGB 

 

353 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127. Laudt, Heike, Ludwigstraße 40a, 63667 Nidda (27.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Boden uns Standortwahl, Landschaftsbild, Grundwasserspeiche-
rung Klima, Verkehrsbelastung - wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der 
sich die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vor-
gebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnommen 
werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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128. Lehnert, Inge, Eschbaumgasse 25, 61209 Echzell (28.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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129. Leppin, Christine, Melbacher 14, 61203 Reichelsheim (27.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ergänzende Einwendung bietet keine konkreten Informationen oder Hinweise, die bei 
der Abwägung der Belange zu berücksichtigen sind. 
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130. Leunp, Margit, Jürgen, Melboher Straße 10, 61203 Reichelsheim 
(27.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die grundlegenden verkehrlichen Belange wurden bereits in der Stellungnahme des BUND 
gewürdigt. Ergänzend wird jedoch angemerkt, dass die Verkehre aus dem Plangebiet 
hauptsächlich in/aus Richtung Autobahn (A45) und in/aus Richtung Wölfersheim abgewi-
ckelt werden. Zudem zeigt die Verkehrsuntersuchung, dass es durch den Wegfall der bei-
den bestehenden Standorte (Rosbach v.d.H. und Hungen) auch zu einer Entlastung für die 
Fahrbeziehungen entlang der B455 kommt. Daher ist davon auszugehen, dass eine we-
sentliche Erhöhung der Lärmbelastung im Bereich von Friedberg-Dorheim nicht zu erwarten 
ist. Die detaillierte Abschätzung und Bewertung der verkehrsbedingten Auswirkungen hin-
sichtlich Lärm und Emissionen kann den entsprechenden Fachgutachten sowie der Be-
gründung zum Bebauungsplan entnommen werden. 
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131. Liephold, Kathrina, Weidgasse 4, 61209 Echzell (31.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die genannten Belange – insb. Standortwahl, Boden und Landwirtschaft, - wurden bereits in 
der Mustereinwendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. 
Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der 
BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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132. Liephold, Wolfgang, Weidgasse 4, 61209 Echzell (31.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1. und 2: Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 
Die Anmerkungen bieten keine Anhaltspunkte zur Berücksichtigung konkreter Informationen 
oder Hinweise, die eine Änderung der bisherigen Planung erforderlich machen. 
 
Mit dem vierseitigen Informationsschreiben der Fraktionen von CDU, FWG und SPD im 
Wölfersheimer Gemeindeparlament wurde klar aufgezeigt, dass eine breite politische Mehr-
heit für das Projekt sich gebildet hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 
Die gesetzlichen Anforderungen werden eingehalten. Das Vorhaben ist zulässig. Es ist 
falsch und wird nicht begründet, dass seitens des RP Darmstadt Planungsmängel geltend 
gemacht oder diese durch Gutachten postuliert würden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß BauGB wurde durchgeführt, zusätzlich wurde im Dezember 2018 eine Bürgerinfor-
mationsveranstaltung abgehalten. Sämtliche im Rahmen des Bauleitplanverfahrens relevan-
ten Unterlagen wurden offengelegt. Öffentliche und private Belange werden im Rahmen des 
Abwägungsprozesses gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Die abschlie-
ßende Entscheidung obliegt der Gemeindevertretung der Gemeinde Wölfersheim. 
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Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ist es unabdingbar, betriebswirtschaftliche Belan-
ge und damit Fragen der Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt von Entscheidungen über 
Investitionen zu stellen. Würden die Belange des Boden- und Landschaftsschutzes in der 
Gesellschaft einen höheren Stellenwert einnehmen, würde das zweifellos Auswirkungen auf 
Investitionen, auf das Warenangebot und seinen Preis haben. Angesprochen sind also 
grundlegende Fragen der gesellschaftlichen Priorisierung, die von einer Gemeinde nicht 
gelöst werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die grundlegenden verkehrlichen Belange wurden bereits in der Stellungnahme des BUND 
gewürdigt. Ergänzend wird hier angemerkt, dass die Verkehre aus dem Plangebiet haupt-
sächlich in/aus Richtung Autobahn (A45) und in/aus Richtung Wölfersheim abgewickelt 
werden. Auf der K181 bzw. in der Ortslage Echzell sind daher Mehrbelastungen durch den 
Quell- und Zielverkehr des Logistikzentrums nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das geplante Logistikzentrum liegt in einem von der A 45 vorbelasteten Landschaftsraum in 
größerer Entfernung zu den umgebenden Wohnorten. Da es lediglich 1% der Landwirt-
schaftsfläche von Wölfersheim einnimmt, kann davon ausgegangen werden, dass die Kul-
turlandschaft in dieser Region weiterhin von großflächiger Ackernutzung geprägt sein wird. 
Die attraktiven Erholungsgebiete in Ortsnähe werden von dem Vorhaben nicht entwertet. 
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7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
vgl. vorhergehende Ausführungen 
 
 
 
Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Über den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans hinausgehende bauliche Ent-
wicklungen welcher Art auch immer, bedürfen eines eigenständigen Bauleitplanverfahrens 
i.V.m. dem im Baugesetzbuch festgeschriebenen Vorgaben zur Öffentlichkeitsbeteiligung. 
 
 
 
Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
vgl. vorhergehende Ausführungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einwendung ist zu unkonkret, um in der Abwägung der Belange berücksichtigt werden 
zu können. 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Für die Standorte Hungen und Rosbach v.d.H. liegen Nachnutzungskonzepte vor. Größten-
teils werden Arbeitsplätze von den beiden Standorten nach Wölfersheim verlagert, doch 
hiermit werden Ausbildungsplätze in der Region gehalten. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führe sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten könnten. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach v.d.H. und Hungen übernommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzungen über die max. Kubatur eines geplanten Gebäudes wird im Bebauungs-
plan getroffen (überbaubare Grundstücksfläche, Grundflächenzahl, Baumassenzahl und 
Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhen). Angemerkt sei, dass die städtebauli-
chen Kennziffern gegenüber dem Bebauungsplan-Vorentwurf unverändert geblieben sind. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einwendung ist zu unkonkret, um in der Abwägung der Belange berücksichtigt werden 
zu können 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die grundlegenden Belange der Standortwahl nebst Alternativenprüfung wurden bereits in 
der Stellungnahme des BUND gewürdigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf dem Gelände finden in Abstimmung mit der amtlichen Bodendenkmalpflege umfangrei-
che archäologische Sondierungen und Grabungen statt, um die vom Vorhaben betroffenen 
Bodendenkmäler zu dokumentieren resp. zu bergen. 
 
 
 
 
 
Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Starkregen und Verwertung des anfallenden Niederschlagswas-
sers - wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich der Stellungnehmer 
anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann 
der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt. sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachter-
liche Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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133. Lind, Klaus, Kölner Straße 30, 61200 Wölfersheim (21.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die genannten Belange – Verkehr und Lärm - wurden bereits in der Mustereinwendung des 
BUND, der sich der Stellungnehmer anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung 
der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung ent-
nommen werden. 
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2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134. Linss, Manfred, Bahnhofstraße 7a, 61209 Echzell (20.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei sämtlichen Verfahren wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die Öffentlich-
keit beteiligt. Im hiermit vorliegenden Bauleitplanverfahren wurden neben der frühzeitigen 
und der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung sogar noch eine Bürgerinformationsveranstal-
tung und eine 3. Offenlage durchgeführt im Rahmen derer ergänzende sich auch aus den 
Stellungnahmen ergebende Informationen offen gelegt wurden. Die Möglichkeit sich einzu-
bringen war insofern groß und wurde auch genutzt, wie die Zahlen der vorgetragenen Stel-
lungnahmen veranschaulichen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die grundlegenden Belange des Verkehrs wurden bereits in der Stellungnahme des BUND 
gewürdigt. 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die ergänzende Einwendung bietet keine darüber hinausgehenden konkrete Informationen 
oder Hinweise, die bei der Abwägung der Belange zu berücksichtigen sind. 
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135. Loch, Thomas, Pestalozzistraße, 61231 Bad Nauheim (17.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Für das hier in Rede stehende Aufstellungsverfahren „Logistikzentrum Wölfersheim A 45“ ist 
maßgeblich, dass die planungsrechtlich vorbereiteten und zulässigen Nutzungen grundsätz-
lich ver- und entsorgt werden können. Gespräche mit Behörden und Versorgungsträgern 
wurden parallel zum Aufstellungsverfahren geführt und lassen ebenso wenig wie die im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren seitens der Behörden vorgetragenen Anregungen und 
Hinweise erwarten, dass die Versorgungssicherheit nicht gegeben sein könnte.  
Der angesprochene hohe Trinkwasserbedarf, resp. des Ballungsraumes Rhein-Main, mit 
seinen Folgen für die Entstehungsgebiete und Wasserreserven des Umlandes stellt die 
Region bereits heute vor große Herausforderungen, die in Zukunft nicht geringer werden. 
Die in 2018 stellenweise eingetretenen Versorgungsengpässe durch die langanhaltende 
Trockenheit haben dies bereits deutlich gemacht. Auf allen Ebenen ist die Erarbeitung trag-
fähiger Konzepte für die Wasserversorgung notwendig, die eine Anpassung an den Klima-
wandel beinhalten. Diese können jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden Aufstellungs-
verfahrens erstellt werden. 
 
Der mittlere Wasserverbrauch bei ausschließlicher Verwendung von Frischwasser liegt bei 
3 m³/h. Dies sind ca. 26.280 m³ per anno. Der Trinkwasserverbrauch in der Gemeinde Wöl-
fersheim wird mit 421.276 m³ per anno für 10.165 Einwohner angegeben. Dies entspricht 
einem Verbrauch von ca. 42 m³ per Anno und Einwohner. Daraus resultiert, dass der Was-
serbedarf des Logistikzentrums bei diesem Verbrauch, dem Frischwasserverbrauch von 
626 Einwohnern entspricht, nicht 8.000.  
Dies trifft aber nur zu, wenn sämtliches benötigtes Wasser aus dem Trinkwassernetz ent-
nommen wird.  
Geplant ist über ein separates Leitungsnetz Brauchwasser für Toiletten, Kühlung, Reinigung 
etc. einzusetzen. Dies geschieht in dem das Rückhaltevolumen für Niederschlagswasser 
um ca. 4.000 m³ vergrößert wird. Damit kann der Trinkwasserverbrauch um etwa 60% redu-
ziert werden.  
D. h. der Trinkwasserverbrauch wird etwa bei 10.520 m³ per anno liegen. Dies wiederum 
entspräche dem Frischwasserverbrauch von ca. 250 Einwohnern. 
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Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
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136. Losert, Andreas, Gettenauer Straße 2, 61209 Echzell (18.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anmerkungen bieten keine Anhaltspunkte zur Berücksichtigung konkreter Informationen 
oder Hinweise, die eine Änderung der bisherigen Planung erforderlich machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


